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DIASPHALISMOS: 
EINE NEUEDITION VON P. RAIN. CENT. 84* 

Jη der Festschrift, die anläßlich des hundertjährigen Bestehens der Wiener 
Papyrussammlung im Jahre 1983 veröffentlicht wurde, legte Robert Paul Sa-

lomons unter dem Titel „Klageschrift an den Logisten des Arsinoites" eine bei-
nahe vollständig erhaltene, stellenweise jedoch stark beschädigte Urkunde vor 
(P. Rain. Cent. 84 [Abb. Tafel 84]). Es handelte sich dabei um eine, wie der Her-
ausgeber selbst betonte, provisorische Transkription, die den Gegenstand des 
Dokuments nur in Umrissen zu erkennen gab. Salomons äußerte damals die 
Hoffnung, daß „andere die Interpretation weiterführen" würden (S. 393). In 
der Tat hat sich bei einer Prüfung des Originals eine Reihe von Neulesungen 
ergeben, die nicht nur zu einem besseren Verständnis des in der Eingabe dar-
gelegten Sachverhaltes beitragen, sondern auch eine genauere Klärung ihres 
juristischen Gehaltes gestatten. 

Nach dem verbesserten Wortlaut stellt sich der Inhalt der Eingabe nunmehr 
wie folgt dar: Mehrere Personen, die ein Haus im Makedonenviertel von Arsi-
noiton Polis besitzen, teilen dem Logistes der Stadt mit, daß ein in ihrer Nach-
barschaft gelegenes, baufälliges Haus nicht nur für sie selbst und ihre Ange-
hörigen, sondern auch für Passanten eine Gefahr darstelle. Um zu verhindern, 
daß Personen zu Schaden kämen, bitten sie den Adressaten, er möge die Besit-
zer des betreffenden Hauses über den Mißstand unterrichten und die Sanie-
rung bestimmter Gebäudeteile veranlassen. 

* Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Wiener Forschungsprojektes „Edition von 
Papyrusurkunden aus ptolemäischer, römischer und byzantinischer Zeit", das mit Mitteln aus dem 
START-Programm des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung getragen und von 
der Kommission für Antike Rechtsgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 
unterstützt wird. Es ist mein Anliegen, den genannten Institutionen für ihre Unterstützung zu 
danken. Ferner danke ich Herrn Dieter HAGEDORN für wertvolle Hinweise. 
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Eine erste Schwierigkeit, mit der sich Salomons bei der Wiederherstellung 
der Urkunde konfrontiert sah, betraf die Namen und das Geschlecht der Pe-
tenten. In der Annahme, daß zum einen in Z. 19: ασφαλιζόμενοι und in Z. 28: 
Αύρήλιοι maskuline Pluralformen verwendet worden seien, zum anderen einer 
der Petenten den Frauennamen Συράς geführt habe (Z. 29), sah sich Salomons 
gezwungen, in Z. 2 die Genitivformen Δημητρίου und Συράτος zu transkribie-
ren, obschon, wie er zugab, auf dem Blatt eher Δημητρίας stehe und die En-
dung des Namens Συράτος kaum leserlich sei. 

Als problematisch erwies sich ferner der Nachtrag oberhalb von Z. 3. Salo-
mons erwog u. a. die Möglichkeit, daß es sich um die Konjunktion καί und 
einen Personennamen im Genitiv (Endung -ατος) handeln könnte. Zugleich 
wies er darauf hin, daß es nicht möglich sei, diesen Nachtrag — aufgrund 
seiner Position und des Fehlens eines Artikels1 — als Aliasnamen der am Ende 
von Z. 2 genannten Person zu deuten. 

Eine mögliche Lösung der angesprochenen Probleme ergibt sich bei 
näherer Prüfung der Transkription der betreffenden Textstellen. In Z. 28 ist 
zweifelsfrei der maskuline Plural Αύρήλιοι zu lesen; ebenso sicher ist aber 
auch, daß in Z. 2 nicht Δημητρίου und Συράτος, sondern Δημητρίας und Σύρας 
steht. Ferner lautet der Name am Anfang von Z. 29 nicht Συράς, sondern 
Διεράς. Es handelt sich offenkundig um denselben Namen wie im Nachtrag zu 
Z. 3, auch wenn dort mit Salomons eher Διειράτος als Διεράτος zu transkribie-
ren sein dürfte. Schließlich liegen, wie es scheint, in Z. 19: άσφαλιζόμεναι und 
— was Salomons noch unbekannt war — in Z. 20: άξιούσαι zwei feminine 
Partizipialformen vor. 

Aus diesen Beobachtungen folgt, daß die Eingabe nicht im Namen zweier, 
sondern dreier Personen, nämlich zweier Frauen (Demetria und Syra) und 
eines Mannes (Dieras), abgefaßt wurde. Da es sich um eine Gruppe von Perso-
nen beiderlei Geschlechts handelte, bediente sich der stellvertretende Unter-
zeichner Sarapammon (2. Hand) in Z. 28 in korrekter Weise des maskulinen 
Plurals Αύρήλιοι. Hingegen scheint der Verfasser der Eingabe (1. Hand) weib-
liche Pluralformen verwendet zu haben, zweifellos aus dem Grund, weil er, 
wie das Präskript beweist, den Text zunächst nur im Namen von Demetria und 
Syra aufsetzte. Dieras scheint sich der Initiative erst zu einem späteren Zeit-
punkt angeschlossen zu haben. 

Salomons faßte die Urkunde, wie eingangs erwähnt, als Klageschrift auf. 
Hiergegen spricht, daß die Petenten weder die Einleitung eines Gerichtsverfah-
rens beantragen noch ein Streitobjekt oder Delikt erwähnen. Ferner geben sie 
deutlich zu verstehen, daß der eigentliche Zweck ihrer Eingabe darin bestehe, 
sich in der betreffenden Sache rechtlich abzusichern (Z. 19-20: άσφαλιζόμεναι 

1 Hätte es sich um einen Nachtrag zu Z. 2 gehandelt, so wäre dieser vom Schreiber, worauf be-
reits Salomons aufmerksam macht, oberhalb dieser Zeile angebracht worden. 
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περί τούτου). Hierzu paßt, daß die Eingabe von ihnen als διασφαλισμός bezeich-
net wird (Z. 5),2 also mit einem Begriff, der wiederum auf die rechtliche Sicher-
stellung abhebt (s. Komm.). Die Urkunde ist demnach nicht als Klageschrift 
einzustufen, sondern als Eingabe bzw. Anzeige rechtserhaltender Natur.3 

Die Rechtssicherheit, welche die Petenten mit der Eingabe zu erlangen 
suchten, bestand darin, daß die Besitzer des baufälligen Hauses, sobald die be-
hördliche Unterrichtung erfolgt war, sich im Fall künftiger Schäden nicht mehr 
auf ihre — tatsächliche oder vermeintliche — Unwissenheit berufen konnten, 
sondern die volle Haftung trugen. Dies geht recht deutlich aus dem Parallel-
stück P. Fouad I 30 (121) hervor, einer Anzeige über den gefährlichen Zustand 
eines Nachbarhauses, in welcher die rechtlichen Konsequenzen der amtlichen 
Unterrichtung klar formuliert werden.4 Zugleich dürften die Petenten durch 
den Hinweis auf die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit den Logistes ver-
anlaßt haben, von sich aus ebenfalls für eine rasche Beseitigung der Gefahren-
quelle Sorge zu tragen.5 Hingegen ist in der Eingabe nicht davon die Rede, daß 
der Logistes die Erben der Akusarion dazu auffordern sollte, den Petenten 
Sicherheit für die Ersatzleistung im Schadensfall zu gewähren bzw. Schadens-
ersatz zu versprechen, wie es nach den Bestimmungen des klassischen römi-
schen Rechts in dergleichen Fällen dem Besitzer des baufälligen Gebäudes vom 
Prätor aufgegeben wurde (cautio damni infecti).6 

Die durch unseren Text nahegelegte Vermutung, die Feststellung und Be-
hebung baulicher Mängel in den Metropolen sei in den Aufgabenbereich des 
Logistes gefallen, wird durch den jüngst bekannt gewordenen P. Oxy. LXIV 
4441 (316) vollauf bestätigt. Diese Aktenrolle enthält u.a. ein Verzeichnis der 
Schäden an öffentlichen Gebäuden und den diesen benachbarten Privatbauten, 
das von Vertretern verschiedener Gilden des Bauhandwerkes im Auftrag des 
oxyrhynchitischen Logistes erstellt wurde (Kol. III-VIII). Ausdrückliches Ziel 
dieser Maßnahme war es, einen Beitrag zur Verbesserung der öffentlichen 
Sicherheit zu leisten (s. Kol. III 8). In Anbetracht der zeitlichen Nähe dieses 
Berichtes zu unserem Dokument wäre sogar zu erwägen, ob nicht in den 

2 Während Salomons die Wendung τον διασφαλισμόν ποιούμεθα als gleichbedeutend mit διασ-
φαλιζόμεθα auffaßte (s. Komm, zu Z. 5), halte ich angesichts der zahlreichen Parallelen für die Ver-
bindung ποιέομαι + Schriftstück eine Deutung im Sinne von „wir setzen den διασφαλισμός auf" für 
naheliegender. 

3 Zu diesem Typ von Eingaben vgl. L. MITTEIS, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, II: 
Juristischer Teil, Erste Hälfte: Grundzüge, Leipzig-Berlin 1912, 33-34; P. M. MEYER, Jur. Pap., S. 313-314. 

4 Z. 23-28 (mit BL IV 31): W εχοντες ενγραπτον παραγγελίαν την εαυτών οίκίαν άσφαλίσωνται ή εί-
δώσι υπευθύνους αύτούς έσομένους παντ'ι τω συνβησομένφ κινδύνω καΐ τοις έπακολουθήσασι βλάβεσι. 

5 Die hier angesprochene zweifache Zielsetzung der Eingabe wird auch von H.-A. RUPPRECHT, 
Ζ SS RA 103 (1986) 503 hervorgehoben. 

6 Zur cautio damni infecti vgl. R. LEONHARD, RE III 2, 1899, 1816 und M. KÄSER, Das römische 
Privatrecht I, München 19711, 407-408; J.M. RAINER, Bau- und nachbarrechtliche Bestimmungen im 
klassischen römischen Recht, Graz 1987,97-151. 
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Jahren 315-316 in ganz Ägypten eine zentral angeordnete Revision der städti-
schen Bausubstanz stattgefunden haben könnte. 

Eng verwandt mit der vorliegenden Urkunde sind der bereits erwähnte 
P. Fouad I 30 und SPP XXII 131 (156-159); man beachte ferner die beiden Berich-
te über baufällige Häuser PSI V 456 (279-282 [mit BL IX 314]) und P. Med. I 41 
(= SB VI 9442 [5. Jh.]). Die drei erstgenannten Dokumente zeigen, daß in vor-
diokletianischer Zeit die Sorge um die Sicherheit der Bauten sowohl in der 
Metropole als auch in den Dörfern beim Strategen lag. Von der Verletzung 
einer Person anläßlich des Einsturzes eines Hauses handelt P. Oxy. I 52. Zur 
Bausubstanz ägyptischer Metropolen in der Spätantike vgl. R.S. Bagnall, Egypt 
in Late Antiquity, Princeton 1993, 47-54; zu den rechtlichen Aspekten des The-
mas vgl. R. Taubenschlag, The Law of Greco-Roman Egypt in the Light of the Pa-
pyri, Warszawa 19552,629-630. 

Text 

P. Vindob. G 26262 (Tafel) 27. März 315 

1. Η. Ούαλερίω Σωτά λο[γισ]τή Άρσινοίτου 
παρά Αύρηλίων Δημητρίας Πατάτος και Σύρας 
Νεμεσίωνος άπό της αυτής πόλεως ' και Διειράτος' · λόγω 

4 μεν καί τω δοκίν εργφ [δε κα]ι τη δυνάμει τόν 
διασφαλισμόν ποιούμ[εθα] υπέρ ημετέρας 
άσφαλίου. υπάρχει ή[μ]ΐν έπι της μητρο-
πόλεως έπ' άμφόδου Μα[κε]δόνων οίκίαν. 

8 ταύτη δέ προσπαράκ[ε]ι[ται] ετέρα οικία 
κληρονόμων Άκουσαρίου και τοις συν αύ-
τοϊς. έπι ούν ό νότινος τΰχος της οικίας 
των προειρημένω[ν] φέρων εις την 

12 δημοσίαν ρύμη [ν δι'] ής έστίν ή είσ-
οδος και έξοδος της [οίκία]ς, έπι ούν έπισ-
φαλώς έ'χει ή π[ροειρημ]έ[ν]η οικία 
κ[αί] δεομένη [± 8] 

16 μη άφάτως [—ο]υ τύχου 
άτόπημά τι συνβή [τοις ή]μετέροις 
ετι τε και τοις διοΰσι ε[±3]η ήπίχθημεν 
έπιδοϋναι τάδε τα ενγρ[αφα άσ]φαλιζόμεναι 

20 περί τούτου έ'πιτα και ά[ξιοΰσ]αι αύτ[ά ταΰ-] 
τα φανερά γενέσθαι τοΐ[ς προ]ειρημένοις 
Υν' [εί]δέναι έχωσι πρός [το τή]ν τοΰ τύχου 
καθέρεσιν ετι τε καί άν[±6]ν [ποι]ή-

24 σασθαι ϊνι δυνηθώ[μεν] μετά πά[σης] 
αφοβίας συνμινι. 2. Η. διευ[τύχει.] 
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2. Η. ύπατείας των δεσποτώ[ν ήμώ]ν Κων-
σταντίνου καν Λικιννίου Σ[εβαστών] το δ' 

28 Φαρμοΰθι a'. 2. Η. Αύρηλίοι [Δημητριά και Σύρ]α 
και Διεράς έπιδεδώκ[αμεν.] Αυρήλιος 
Σαραπ[ά]μμων εγρ[α]ψα ύπ[έρ αυτών —.] 

3.1. Διεράτος 4/ . δοκείν 6. /. ασφαλείας 7./.οικία 8. οικία cor r. ex βιβλία 9 Ι. των 10. I. έπεί — 
τοίχος 13.1. έπεί 16. /. τοίχου 17./. συμβη 18./. διϊοΰσι — ήπείχθημεν 19./. έγγραφα 20 /. επειτα 22. 
ϊν pap. — /. τοίχου 23 I. καθαίρεσιν 24 /. ϊνα 25 I. συμμένειν? 

„An Valerius Sotas, Logistes des Arsinoites, von den Aureliern Demetria, Toch-
ter des Patas, und Syra, Tochter des Nemesion, aus derselben Stadt, und Die-
ras. Nicht nur dem Begriffe und Anschein nach, sondern auch in Wirklichkeit 
setzen wir den Diasphalismos auf zu unserer Sicherstellung. Wir besitzen in 
der Metropole im Makedonenviertel ein Haus. Diesem ist ein anderes Haus 
benachbart, das den Erben der Akusarion und deren Angehörigen gehört. Da 
nun die südliche Wand des Hauses der Vorgenannten an jener öffentlichen 
Gasse liegt, durch welche der Zugang zu (unserem) Haus führt, und da über-
dies das vorgenannte Haus eine Gefahr darstellt und (einer Sanierung) bedarf, 
damit nicht aufgrund des unsagbar (gefährlichen Zustandes) der Wand den 
Unsrigen oder Passanten irgendein Mißgeschick widerfährt, ... sehen wir uns 
genötigt, das vorliegende Schriftstück einzureichen, um uns in dieser Angele-
genheit rechtlich abzusichern, aber auch um zu beantragen, daß ebendieser 
Sachverhalt den Vorgenannten mitgeteilt werde, damit sie hiervon Kenntnis 
erlangen und die Wand einreißen und (neu errichten) lassen, damit wir in 
größter Furchtlosigkeit (an unserem Wohnsitz) verweilen können. Lebe wohl! 
Unter dem Konsulat unserer Herren Konstantin und Licinius, der Augusti, zum 
vierten Mal, am 1. Pharmuthi. Wir, die Aurelier Demetria, Syra und Dieras, ha-
ben es eingereicht. Ich, Aurelius Sarapammon, habe es für sie geschrieben . . . " 

1. Ούαλερίω Ι ώ τ α λο[γισ]τή Άρσινοίτου: Dieselbe Person erscheint in P. Erl. 33 ; 
P. Grenf.ll 79 (mit BL III 71); SB VI 9192; vgl. K.A. Worp , BASP 13 (1976) 40. Z u m 
Amt vgl. B.R. Rees, „The curator civitatis in E g y p t " , / / P 7-8 (1953-54) 8 3 - 1 0 5 ; J. Lal-
lemand, L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de Dioclétien à la création du 
diocèse {284-382), Bruxelles 1 9 6 4 , 1 0 7 - 1 1 4 ; vgl. auch P. Oxy. LIV, S. 222-229. 

2. Δημητρίας Πατάτος και Σύρας: Δημητρίου Πατάτος καΐ Συράτος ed. pr. 

3. και Διειράτος (1. Διερατος): καιδιειρατος ed. pr. Es handelt sich offenbar um dieselbe 
Person wie in Z. 29; dort lautet der N a m e allerdings Διεράς, wofür sich auch ein 
zweiter Beleg anführen läßt (s. Komm.) , w ä h r e n d ein N a m e Διειρας ansonsten 
unbezeugt ist. Ich vermute daher, daß hier ein Schreibfehler vorliegt. 

3.-4. Der Eingangssatz der Eingabe ist, den Gepflogenheiten der Notare im römischen 
Ägypten entsprechend, rhetorisch gefärbt. Die hier verwendete Figur scheint sich 
gerade im 3.-4. Jh. einer gewissen Beliebtheit erfreut zu haben; vgl. die Petition 
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P. NYU la,6-8: τφ μεν δοκεΐν — εργω δε άληθεϊ και δυνάμει und die Prozeßproto-
kolle P. Oxy. LIV 3758,42-43: λόγψ μεν καΐ τφ δοκεΐν — εργοις δε και ταΐς δυνάμεσιν 
und SB V 7696, Kol. II 30-31: λόγω και τω δοκεΐν — ό γάρ κτλ. Allerdings dient sie 
in diesen Texten zur Bezeichnung eines klaren Gegensatzes, nämlich der Unter-
scheidung zwischen Schein und Wirklichkeit; in unserem Fall hingegen ist dem 
Vorderglied keine eigene Aussage beigegeben, was — sofern man nicht den 
Ausfall eines ganzen Satzteiles annehmen will — zu der Annahme nötigt, daß die 
Partikeln μεν — δε an vorliegender Stelle keine adversative, sondern eine verbin-
dende, eventuell sogar steigernde Wirkung haben. Zum Gebrauch von μεν — δέ in 
den Papyri vgl. E. Mayser, Grammatik der griechischen Papyri aus der Ptolemäerzeit, II 
3, Berlin-Leipzig 1934,128-130. 

5. Das Wort διασφαλισμός begegnet ansonsten nur in P. Ammon 6 (= SB XIV 11929), 
14 (348) und vermutlich auch in P. Kell. I 24,7 (352). Es handelt sich um ein add. lex. 
Das dem Wort zugrunde liegende Verb διασφαλίζομαι ist ebenfalls nur äußerst 
selten bezeugt; vgl. P. Oxy. XVII 2104, 17 (222); SB XVIII 13932 (= P. Oxy. XXII 
2343), 10 (287). 

Die rechtserhaltende Funktion eines Diasphalismos wird in P. Ammon 6 deutlich 
faßbar: Ein Beklagter, der sich rechtzeitig am Gerichtsort eingefunden hat, dort 
aber den Kläger nicht ausfindig machen kann, gibt hierüber vor der zuständigen 
Gerichtsbehörde eine als Diasphalismos bezeichnete schriftliche Erklärung ab und 
bittet um Hinterlegung dieser Schriftstückes im Gerichtsarchiv, um sich gegen et-
waige Ansprüche des Klägers zu schützen. Hingegen ist in P. Kell. I 24, einer beei-
deten Erklärung von mehreren Dorfbewohnern an einen officialis, die Deutung 
aufgrund des fragmentarischen Zustandes ungewiß; offenbar verfolgten die Aus-
steller mit der Erklärung, die von ihnen als Diasphalismos bezeichnet worden zu 
sein scheint (zur Ergänzung vgl. die Bemerkungen des Herausgebers in der Para-
phrase auf S. 74 und im Zeilenkommentar auf S. 75), das Ziel, einen Mitdörfler vor 
ungerechtfertigten Forderungen, die von einer anderen Person erhoben werden, 
in Schutz zu nehmen. 

5.-6. ημετέρας I άσφαλίου (1. ασφαλείας): ημετέρου I άσφαλίου ed. pr. Die Lesung ημετέ-
ρας wurde bereits von Salomons erwogen, aber aus inhaltlichen Gründen ver-
worfen. Am paläographischen Befund ist allerdings nicht zu zweifeln. 

Ferner erhebt sich die Frage, wie das Wort άσφαλίου hier aufzufassen ist. In den 
spätrömischen Papyri begegnet bei der Bezeichnung von Rechtsurkunden diver-
ser Natur neben dem allgemein gebräuchlichen Substantiv ασφάλεια vereinzelt 
das Wort άσφάλ(ε)ιος. Dieses steht stets in Verbindung mit femininen Bezugs-
wörtern wie Artikel, Pronomina, Adjektiven, Partizipien (vgl. BGU I 96,6; CPR VII 
14,4; P. Berl. Bibl. 25,3; P. Cair. lsid. 94,4; 105,9; P. Col. VIII 237,14; Pap. Lugd. Bat. 
XXV 17 II A 5. 15; P. Münch. III 86,4; P. Oxy. XII 1475,46; XIV 1701,15; P. Panop. 
21,18; 22,7; SB X 10728, 12; SPP XX 146, 7) oder Substantiven (vgl. SB VI 9219,25). 
Sofern die Deutung sich nicht aus dem Kontext ergibt, wird das Wort von den 
Herausgebern unterschiedlich behandelt: Bisweilen wird es als korrekte Form 
eines zweiendigen Adjektivs zu einem unterdrückten Substantiv anerkannt (so 
etwa P. Cair. lsid. 94,4 Komm.: άσφαλίου sc. αποχής; vgl. LS] Suppl. s.v. άσφάλειος), 
vielfach aber auch stillschweigend zu einer Form von ασφάλεια verbessert. In sub-
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stantivischer Verwendung zur Bezeichnung einer Urkunde — dann als Neutrum 
(άσφάλειον) — ist das Wort nur in zwei Texten aus dem frühen 7. Jh. nachweisbar 
(P. Edfoii 12,10.13; 3,24). 

Es ist demnach in vielen Fällen ungewiß, ob das Wort άσφάλ(ε)ιος als eigenstän-
dige Bildung akzeptiert oder zu einer Form von ασφάλεια korrigiert werden soll-
te. Im vorliegenden Dokument jedoch, wo — anders als in den oben angeführten 
Belegen — nicht von einer Urkunde, sondern von der Sicherheit der Petenten die 
Rede ist, mithin keine übertragene Verwendung des Wortes vorliegt, scheint eine 
Korrektur zu ασφαλείας unumgänglich. 

8. προσπαράκ[ε]ι[ται]: προπαράκ[ε]ι[ται] ed. pr. Die Richtigkeit der Lesung Salomons 
ist schon aus dem Grund zu bezweifeln, weil das Verb προπαράκειμαι nur in zeit-
lichem, nicht aber in räumlichem Sinne bezeugt ist; vgl. WB s.v.: „schon früher da-
liegen"; LSJ s.v.: „exist already". Von der Bedeutung her wäre an dieser Stelle 
eher das Kompositum προσπαράκειμαι „benachbart sein, angrenzen" zu erwarten. 
Tatsächlich sind zwischen den Buchstaben о und π Reste eines weiteren Buch-
stabens erkennbar, die sich mühelos einem σ zuweisen lassen. 

11. των: Zwischen den Buchstaben τ und ω befindet sich ein Spatium von 0,5 cm. 

12. δημοσίαν: Zwischen den Buchstaben δ und η befindet sich ein Spatium von 0,7 cm. 

12.-3. εϊσίοδος: εσίοδος (1. είσοδος) ed. pr. Der von Salomons angenommene Schreibfehler 
ist m . W . in den Papyri ansonsten nicht bezeugt. Zudem weicht die Schreibung, 
wie ein Vergleich mit dem vorangehenden έστίν zeigt, von der Buchstabenkombi-
nation εσ ab: Während der Ausstrich des ε dort direkt zum σ überleitet, wird er 
hier nach unten geführt. Diese Schreibweise erinnert eher an den Diphthong ει. 

Zur Bedeutung des Ausdruckes εϊσοδος και έξοδος vgl. G. Husson, ΟΙΚΙΑ, Paris 
1983,65-72. 

15. δεομένη [±8] : δε [±13] ed. pr. Die Tintenspuren vor der Lücke stam-
men möglicherweise von einem ε; unmittelbar nach der Lücke ist unterhalb der 
Zeile eine schräge Haste zu erkennen, die am ehesten zu einem к gehören dürfte. 
Eine mögliche Rekonstruktion wäre: δεομένη έ[στίν έπισ]κευής; vgl. P. Oxy. LXIV 
4441, Kol. V 16 u. ö. 

16. μή άφάτως [—ο]υ τΰχου (1. τοίχου): μή ασφαλώς [έχοντος το]ΰ τΰχου (1. τοίχου) ed. pr. 
Das Adverb άφάτως, das in den Papyri noch nicht bezeugt war, wird teils absolut 
gebraucht, teils zur Steigerung eines anderen Wortes. Eine solche Verwendung im 
steigernden Sinne liegt offenbar auch hier vor. Es könnte wie folgt zu ergänzen 
sein: μή άφάτως [έπισφαλώς έχοντος το]ΰ τΰχου (1. τοίχου). 

17. συνβη (1. συμβη) [τοις ή]μετέροις: συνβη[ ] (1. συμβη[) ένίοις ed. pr. Zur Formulie-
rung vgl. P. Oxy. VI 904,4. Bezüglich der Erwähnung der Angehörigen (ημέτεροι) 
vgl. den Wortlaut der beiden engen Parallelen P. Found 130,18 und SPP XXII 131,8. 

18. διοΰσι (1. διϊοϋσι): Das Partizip zum Verb δίειμι ist, wie alle Formen des Verbs είμι 
und seiner Komposita, in den Papyri überaus selten (vgl. B.G. Mandilaras, The 
Verb in the Greek Non-Literary Papyri, Athens 1973, 80 §122). Soweit ich sehe, er-
scheint es nur in P. Panop. Beatty 1,133. 
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19. χά ενγρ[αφα (1. έγγραφα): γρ[ ed. pr. 

άσ]φαλιζόμεναι: άσ]φαλιζόμενοι ed. pr. Eingaben, in denen ebenfalls das Partizip 
ασφαλιζόμενος erscheint, sind'В G U XI 2069 (292); P. Abinn. 54 (= SB VIII 9691 
[346]); P. Amst. 39 (4. Jh.); P. Kell. 1 15 (357); P. Oxy. XII 1557 (255); XLVI 3289 (258-
259); P. Oxy. Hels. 23 (213 [mit BL VII 158]); P. Sakaon 50 (318 [mit BL VIII 301 und 
IX 231]); P. Vind. Tandem 4 (313-315 [mit BL VIII 505]); SB XX 15036 (= CPR I 232 
[2.-3. Jh.]); W. Chr. 476 (= P. Oxy. VII 1033 [392]). 

Zur Formulierung in Z. 18-19 vgl. P. Vind. Tandem 4, 21-22, zu Z. 19-20 vgl. 
P. Abinn. 54 (= SB VIII 9691), 26-27; zum Nebeneinander der Partizipien ασφαλι-
ζόμενος und άξιων vgl. P. Amst. 39,22; P. Oxy. VII 1033,13-14; ähnlich P. Oxy. XII 
1557,8; P. Oxy. Hels. 23,36-38. 

20.-1. επιτα (1. επειτα) καΐ ά[ξιοΰσ]αι αύτ[ά ταϋ]Ιτα φανερά γενέσθαι: έπΐ τω ει [ ] Ιτα 
ανεια ed. pr. Zur Formulierung vgl. P. Harr. II 200,11-12; P. Oxy. VIII i i 19,13; Χ 

' 1252 Rekto 37-38; PSI III 235,28. 

22. ϊν' [εί]δέναι εχωσι προς [τό τή]ν: ϊ δεν τυχως προσ[ ] ed. pr. 

23. καθέρεσιν (1. καθαίρεσιν): κ ερε ed. pr. 

άν[±6]ν [ποι]ήΙσασθαι: α [—]Ισ ed. pr. Vielleicht άν[ανέωσι]ν; zur Verwendung 
dieses Wortes in Bezug auf die Instandsetzung von Bauten vgl. Preisigke, WB s.v. 
4) und LS] Suppl. 13 mit Belegen sowie P. Panop. Beatty 2,224 und P. Oxy. LV 
3793,7. 

24.-5. ϊνι (1. ϊνα) δυνηθώ[μεν] μετά πά[σης] I αφοβίας συνμινι: vi δυνηθώμεν ]ε ν I φ 
συνμινι ed. pr. In den Papyri war bislang weder das Substantiv αφοβία noch das 
Adjektiv άφοβος bezeugt, sondern nur das Adverb άφόβως. 

ϊνι (Ι.ϊνα): Dieser Schreibfehler ist ungewöhnlich. Zwar kann beim Wort ϊνα der I-
Laut in verschiedener Schreibung wiedergegeben werden (vgl. F.Th. Gignac, A 
Grammar of the Greek Papyri of the Roman and Byzantine Periods I, Milano 1976, I 
349), doch ist die Abwandlung α > ι, soweit ich sehe, ohne Parallele. Möglicher-
weise hatte der Schreiber zunächst eine Konstruktion mit eingeschobenem Bedin-
gungssatz (ϊν' εΐ κτλ.) im Sinn, die in Petitionen ebenfalls häufig begegnet. 

συνμινι: Das Wort, bei dem es sich um den von δυνηθώμεν abhängigen Infinitiv 
handeln dürfte, könnte auf den ersten Blick als fehlerhafte Form sowohl für συμ-
μένειν als auch für συμμεΐναι gedeutet werden; allerdings wären die Vokalfehler 
im ersten Fall leichter erklärbar als im zweiten. So ließen sich bei συνμινι = συμμέ-
νειν sowohl für den Ausfall des Schluß-v beim Infinitiv (vgl. Mandilaras, a.O. 313-
314 § 752) als auch für die Vertauschung ε > ι Parallelen nennen (vgl. Gignac, а. O. 
249-251); im Falle von συνμινι = συμμεΐναι entspräche zwar der Fehler ει > ι einem 
verbreiteten Muster, doch wäre die Vokalvertauschung αι > ι höchst ungewöhn-
lich (zu den gängigen Fehlern bei der Wiedergabe des Diphthongs αι vgl. Gignac, 
a. Ο. I 191-197). Ich möchte daher der Lesung συνμινι (1. συμμένειν) den Vorzug 
geben. Zur nicht assimilierten Bildungsweise συνμ- statt συμμ- vgl. Gignac, a. Ο. I 
170. 

Der Wunsch, am angestammten Wohnsitz (ιδία) verweilen (συμμένω) zu können, 
wird in Petitionen des 2.-4. Jh. von den Bittstellern häufig im Schlußsatz als der 
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eigentliche Beweggrund angegeben; vgl. etwa P. Cair. Isid. 74 (315); P. Flor. I 91 
(ca. 148 [s. den zugehörigen P. Laur. I 2]); P. Merł. II 91 (316); P. Oxy. XLVI 3302 
(300-301); XLVIII 3393 (365); P. Sakaon 36 (= P. Ryl. II 114 [ca. 280]); SB XII 10797 (= 
P. Mich. IX 529 [237]); W. Chr. 355 (= P. Lond. III 924 [187-188]). Auch wenn das 
Wort ιδία in unserer Urkunde ungenannt bleibt, greift sie unverkennbar diesen 
Gemeinplatz auf. In diesem Zusammenhang sei bemerkt, daß Preisigke im WB für 
συμμένω nur die Übersetzung „zusammenbleiben" bzw. „beieinanderbleiben" an-
führt, während die hier angesprochene Bedeutung „verweilen" dort nicht be-
rücksichtigt ist. 

28. Αΰρηλίοι [Δημητριά καΐ Σΰρ]α: Αύρηλίοι [Δημητρίος ed. pr. 

29.-30. Διεράς έπιδεδώκ[αμεν.] Αυρήλιος I Σαραπ[ά]μμων: Συράς έπιδεδώκ[αμεν τάδε] τα 
βιβλία I Αυρήλιος ed. pr. Der einzige weitere Beleg für den Namen Διεράς, 
BGUI 9 (= W. Chr. 293), Kol. I 6, stammt ebenfalls aus der Metropole des Arsinoi-
tes und ist zeitlich nur wenige Jahrzehnte von unserem Text entfernt (Datierung: 
ca. 276 [vgl. APF 40 (1994) 37]). Die von Salomons vorgeschlagene Lesung τάδε] τα 
βιβλία am Ende von Z. 29 ist nicht nur aus paläographischen Gründen abzu-
lehnen, sondern wäre zudem ohne Parallele. 

εγρ[α]ψα ϋπ[έρ αυτών: Es dürfte γράμματα μη είδότων oder αγραμμάτων όντων zu 
ergänzen sein; vgl. Ε. Majer-Leonhard, 'Αγράμματοι, Diss. Frankfurt am Main 
1913, 69-70. Der Text reichte vermutlich bis in die folgende Zeile. 
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